Anlagen im Bau/Anzahlungen auf Anlagen

Werden während eines Wirtschaftsjahres durch den Unternehmer Investitionen im Anlagevermögen vorgenommen, die am Bilanzstichtag noch nicht vollendet sind, so sind diese Aufwendungen dafür unter der Bilanzposition Anlagen im Bau/Anzahlungen auf Anlagen zu aktivieren. 

Dabei werden Eigen- wie Fremdleistungen berücksichtigt. 

Anlagen im Bau sind vor allem Gebäude, aber auch größere Maschinen (Anlagen) können unter diesen Begriff fallen.

Anzahlungen auf Anlagen

Die erste Phase einer Investition ist gegebenenfalls eine Anzahlung auf Anlagen. 

Um diesen Schritt des Vermögens vom Umlauf- in Richtung Anlagevermögen deutlich zu machen, werden derartige Vorleistungen ebenfalls aktiviert. 

Zwar haben solche Anzahlungen reinen Forderungscharakter, jedoch soll durch die Aktivierung zum Ausdruck gebracht werden, dass Investitionen in das Anlagevermögen erfolgt sind.

Nach dem Bilanzgliederungsschema des § 266 HGB können geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau in einem Posten unter der Hauptposition Sachanlagen ausgewiesen werden. 

Besondere Bilanzklarheit wird dadurch erreicht, dass (freiwillig) zwischen in Bau befindlichen Anlagen und Anzahlungen unterschieden wird. 

Die Abgrenzung kann in der Praxis zu Schwierigkeiten führen. 

Während bei Anzahlungen die effektive Zahlung maßgebend ist, werden Anlagen im Bau zu Teilherstellungskosten bewertet, die bis zum Bilanzstichtag angefallen sind.

Anzahlungen auf Gebäude

Der Ausweis unter den Anlagen im Bau kommt bei Gebäuden regelmäßig nur in Betracht, wenn das bilanzierende Unternehmen auf eigenem Grund und Boden Anlagen erstellt oder als Bauherr auftritt. 

Liegt dagegen z.B. der Erwerb eines schlüsselfertigen Gebäudes auf einem fremden Grundstück vor, so sind Zahlungen an den Veräußerer (Bauunternehmer, Generalunternehmer) als geleistete Anzahlungen zu aktivieren.

Abschreibungen auf Anlagen im Bau bzw. geleistete Anzahlungen

Anlagen im Bau werden – ebenso wie Anzahlungen – handelsrechtlich nicht planmäßig abgeschrieben, da eine Verrechnung von Aufwand vor Beginn der Nutzung nicht zulässig ist. 

Jedoch ist es möglich, außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Umbuchung nach Fertigstellung und Darstellung im Anlagespiegel

Anlagen im Bau sind in dem Geschäftsjahr auf die entsprechende Position des Anlagevermögens umzubuchen, in dem sie fertig gestellt bzw. zum Betrieb bereit sind. 

Soweit Anzahlungen auf Vermögensgegenstände geleistet wurden, erfolgen die Umbuchungen in dem Geschäftsjahr, in dem die wirtschaftliche Verfügungsgewalt über die angezahlten Gegenstände erlangt wird.

Allerdings sind nicht nur die Anschaffungs- und Herstellungskosten umzubuchen, sondern gegebenenfalls auch bereits vorgenommene Ab- und Zuschreibungen. 

Im Geschäftsjahr der Fertigstellung können weitere Herstellungskosten wie folgt dargestellt werden:

· als Zugang bei Anlagen im Bau, wobei dann alles umgebucht wird,

oder

· direkt als Zugang auf die Sachanlageposition, auf die umgebucht wird.

